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ENTSCHLIESSUNG DES RATES

vom 19. Juni 1995

zur Frage der Standortverlagerungen im Luftverkehr

(95/C 169/02)

sem Zusammenhang die Frage des Einsatzes außerge
meinschaftlicher Mittel entsprechend der genannten Ent
schließung vom 24 . Oktober 1994 zu berücksichtigen . In
dieser Untersuchung müßte im Anschluß an den Bericht
des „Ausschusses der Weisen" und einen von der Kom
mission 1992 angeforderten Bericht externer Berater ins
besondere folgendes geprüft werden :

— das Ausmaß des Phänomens der Standortverlagerun
gen und deren tatsächliche und mögliche Auswirkun
gen auf die Beschäftigung und die Beschäftigungsbe
dingungen im gemeinschaftlichen Luftverkehr ;

— die derzeitigen Praktiken der Luftfahrtunternehmen
der Gemeinschaft in bezug auf den Einsatz außerge
meinschaftlicher Mittel :

— die nationalen Vorschriften und Verwaltungsverfah
ren in bezug auf den Einsatz außergemeinschaftlicher
Mittel ;

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Rat hat bereits in der Vergangenheit darauf hinge
wiesen, daß die Luftfahrtindustrie ein so hohes Rentabili
täts- und Produktivitätsniveau erreichen muß, daß sie
wirtschaftlich rentabel und weltweit wettbewerbsfähig ist.

In seiner Entschließung vom 24 . Oktober 1994 über die
Lage der europäischen Zivilluftfahrt (') hat der Rat dar
auf hingewiesen, daß die Gefahr der Entwicklung von
Billigflaggen sowie des Einsatzes außergemeinschaftli
cher Mittel geprüft werden sollte .

Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92
des Rates vom 23 . Juli 1992 über die Erteilung von Be
triebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen (2) müs
sen in bezug auf Leasingverträge in den einzelnen Mit
gliedstaaten einheitlich angewendet werden .

Der etwaige Einsatz außergemeinschaftlicher Mittel ist
ein weiterer Grund dafür, ein umfassendes System ge
meinsamer technischer Standards anzustreben, um die
Sicherheit in der Zivilluftfahrt weiterhin zu gewährlei
sten .

In der Sozialpolitik der Gemeinschaft ist den Besonder
heiten des Luftverkehrs und insbesondere der Frage der
Auswirkungen der Standortverlagerungen Rechnung zu
tragen .

Durch den Einsatz außergemeinschaftlicher Mittel wird
Drittländern ein Zugang zum Binnenmarkt ermöglicht ;
diese Zugangsmöglichkeit ist im Rahmen der Beziehun
gen zu diesen Ländern zu prüfen —

STELLT FEST, daß die Kommission beabsichtigt, eine
Untersuchung über die Entwicklung der sozialen Situa
tion im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Luft
verkehrs durchzuführen ;

ERSUCHT die Kommission, ihm so bald wie möglich die
Ergebnisse der Untersuchung über die Auswirkungen der
Liberalisierung des Luftverkehrs vorzulegen und in die

ERSUCHT die Kommission, die Anwendung der Bestim
mungen der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 in bezug
auf außergemeinschaftliches Leasing zu prüfen und er
forderlichenfalls Leitlinien für eine einheitliche Anwen
dung festzulegen, und zwar insbesondere in bezug auf
folgende Begriffe bzw. Bedingungen :

— die Begriffe „vorübergehender Bedarf", „außerge
wöhnliche Umstände" und „gleichwertige Sicher
heitsvorschriften bzw. Sicherheitsanforderungen",

— die Bedingungen, die ein gemeinschaftliches Trans
portunternehmen für den Einsatz von Luftfahrzeugen
erfüllen muß, die zwar innerhalb der Gemeinschaft
eingetragen sind , für welche jedoch die Pflichten des
Registerstaates in bezug auf die Kontrolle des techni
schen Betriebs auf ein Drittland übertragen wurden.
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